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1 Deutschland diskriminiert in Deutschland ansässige 
Muttergesellschaften 

Die folgende Tabelle 1 zeigt die systematische Diskriminierung von in 
Deutschland ansässigen Muttergesellschaften und deren Tochtergesell-
schaften gegenüber den nicht in Deutschland ansässigen Muttergesell-
schaften und deren Tochtergesellschaften. 

Tab. 1 : Diskriminierung von Tochtergesellschaften mit deutschen 
Muttergesellschaften 

Deutschland Ausland

Deutsch-
land

Alle Zins- und Lizenzgebühren-
zahlungen von in Deutschland 

ansässigen Tochtergesellschaften 
an ihre in Deutschland ansässige 

Muttergesellschaft 
sind in Deutschland voll 

steuerpflichtig

Alle Zins- und Lizenzgebühren-
zahlungen von in Deutschland 

ansässigen Tochtergesellschaften 
an ihre im Ausland ansässige 

Muttergesellschaft 
sind in Deutschland (weitgehend) 

steuerfrei und im Ausland ggf. auch 
steuerfrei

Ausland

Gefahr von Zurechnungen zum 
Gewinn der in Deutschland 

ansässigen Muttergesellschaft
(z.B. durch deutsches AStG)

 Gefahr von Zurechnungen zum 
Gewinn der im Ausland ansässige 

Muttergesellschaft nur, falls der 
ausländische Ansässigkeitsstaat 

ebenfalls eine Art AStG hat

Tochter-
gesell-
schaft 

ansässig 
in

Muttergesellschaft ansässig in

 

Die bisher in Deutschland praktizierten Maßnahmen gegen Gewinnverkür-
zung und Gewinnverlagerung benachteiligen systematisch v.a. die in 
Deutschland ansässigen Muttergesellschaften gegenüber den im Ausland 
ansässigen Muttergesellschaften. Die Einschränkungen gelten nämlich 
nur für in Deutschland ansässige Muttergesellschaften. Deutsche Tochter-
gesellschaften oder deutsche Betriebsstätten von im Ausland ansässigen 
Muttergesellschaften sind diesen Einschränkungen hingegen meist nicht 
ausgesetzt.  



3 Deutschland diskriminiert deutsche Muttergesellschaften 

1.1 Beispiele  

Im Folgenden werden einige Beispiele erläutert1: 

Deutsches Außensteuergesetz rechnet passives Einkommen nur den 

in Deutschland ansässigen Muttergesellschaften zu 

Versuche, im Ausland erzielte passive Kapitalerträge der deutschen Be-
steuerung zu entziehen, werden mehr schlecht als recht durch das deut-
sche Außensteuergesetz verringert. Das deutsche Außensteuergesetz 
sieht in bestimmten Fällen vor2, dass der deutschen Muttergesellschaft Ka-
pitalerträge zugerechnet werden, die von im Ausland ansässigen und mit 
ihr eng verbundenen Unternehmen erzielt werden3. Diese Zurechnung 
greift insbesondere dann, wenn die deutsche Muttergesellschaft durch 
weitgehend steuerlich begründete Ausgliederungen4 die bisher in 
Deutschland anfallende Steuer reduzieren will.  

Dieses Außensteuergesetz ist so kompliziert, dass es zwar nur selten tat-
sächlich zur Anwendung kommt, stellt aber eine ständige Einschränkung 
der in Deutschland ansässigen Muttergesellschaften (Konzern-Holding) dar. 

Deutsche Maßnahmen gegen Gewinnverlagerung führen zu 

komplizierten und aufwändigen Konstruktionen 

Die geltenden Regelungen (z.B. §§ 7 bis 14 AStG) bezüglich Hinzurechnungs-
besteuerung und inländerbeherrschte ausländische Gesellschaft bzw. Zwi-
schengesellschaften etc. treffen primär in Deutschland ansässige Mutter-
gesellschaften und nicht die eigentlichen Steuervermeider, nämlich die im 
Ausland ansässigen multinationalen Gesellschaften. Durch die geltende 

                                                     
1 [Jarass/Obermair 2015, S. 48ff.], [Jarass 2015a]. 
2 Z.B. bei Controlled Foreign Corporations. 
3 [Jarass/Obermair 2015, S. 51ff]. Weitere höchst komplizierte Maßnahmen werden erfor-

derlich, um das deutsche Steuersubstrat bei Änderung der Rechtsform oder Übertragung 
oder bei Verlagerung ins Ausland für Wertsteigerungen europarechtskonform zu sichern 
(z.B. § 50i EStG). In der Theorie mögen die Vorschläge das deutsche Steuersubstrat si-
chern, in der Praxis erscheinen sie aber nur schwer durchsetzbar. Hier müsste man ei-
gentlich ansetzen, indem man die Nichtbesteuerung von Gewinnen deutlich reduziert und 
die Besteuerung von früher unbesteuerten Gewinnen schrittweise nachholt; siehe hierzu 
[Jarass/Obermair 2015, Kap. 5.1 und Kap. 7.1]. 

4 Z.B. durch passive ausländische Kapitalverwaltungstöchter. 
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Rechtslage werden in Deutschland ansässige Muttergesellschaften zu 
komplizierten und aufwändigen Konstruktionen5 gezwungen, damit sie im 
internationalen Wettbewerb mithalten können.  

Deutsche BEPS-Maßnahmen führen zu Sitzverlagerungen von 

deutschen Muttergesellschaften 

Das deutsche Außensteuergesetz begrenzt im Wesentlichen nur die Akti-
vitäten von in Deutschland ansässigen Muttergesellschaften, nicht aber die 
mit ihnen in Konkurrenz stehenden deutschen Tochtergesellschaften aus-
ländischer Muttergesellschaften. Diese Diskriminierung können die in 
Deutschland ansässigen Muttergesellschaften durch Sitzverlegung in eine 
steuergünstigere Umgebung deutlich verringern, was zu Arbeitsplatzver-
lusten in Deutschland und damit auch zu erheblichen Steuer- und Abga-
ben-Aufkommensverlusten führen würde. Diese Diskriminierungen stellen 
also einen ständigen Anreiz dar, über eine Verlegung der Muttergesell-
schaft ins Ausland nachzudenken.  

Früher war eine derartige Verlegung sehr steueraufwändig, da dann alle in 
Deutschland bisher unversteuerten Erträge (stille Reserven) nachversteuert 
werden mussten. Wegen der vom EuGH erzwungenen Gleichstellung des 
steuerlichen Umzugs innerhalb Deutschlands von z.B. München nach 
Wiesbaden mit einem Umzug innerhalb Europas von z.B. München nach 
Mailand ist eine (sofortige) Nachversteuerung nicht mehr möglich und damit 
fällt eine weitere Barriere zur Verlagerung der Hauptverwaltung ins Aus-
land. 

1.2 Änderungen bei den Maßnahmen gegen Gewinnverkürzung 
und Gewinnverlagerung erforderlich 

Die Diskriminierung von in Deutschland ansässigen Muttergesellschaften 
führt zweifach zu einer unfairen Konkurrenz: 

 In Deutschland tätigen Tochtergesellschaften droht bei in Deutschland 
ansässigen Muttergesellschaften eine deutlich höhere Steuerbelastung 
als bei im Ausland ansässigen Muttergesellschaften.  

                                                     
5 Zu einem Beispiel für SAP siehe [Jarass/Obermair 2015, S. 50, Kasten 2.7]. 
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 Aber auch im Ausland tätigen Tochtergesellschaften droht bei in 
Deutschland ansässigen Muttergesellschaften eine deutlich höhere 
Steuerbelastung als bei im Ausland ansässigen Muttergesellschaften.  

Die in Deutschland ansässigen Muttergesellschaften werden durch die 
deutschen Steuergesetze veranlasst, komplizierte und aufwändige steuer-
liche Konstruktionen zu nutzen und letztlich schrittweise ins steuergünstige 
Ausland (NL, Lux, CH) zu gehen, um u.a. die dortige Niedrigbesteuerung von 
Zinserträgen und Lizenzerträgen (Patentboxen) genauso nutzen zu können 
wie ihre Wettbewerber. Die riesige neu gebaute Bürostadt von der Luxem-
burger Innenstadt zum Flughafen stellt eine völlig künstliche Gestaltung6 
dar, die wesentlich durch das veraltete deutsche Steuersystem aufgebaut 
wurde. 

Nun gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Diskriminierung von in 
Deutschland ansässigen Muttergesellschaften zu vermindern: 

 Zum einen kann man einfach wesentliche Teile der deutschen Maßnah-
men zur Verringerung von Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 
abschaffen. Dies würde allerdings das Steueraufkommen aus der Unter-
nehmensbesteuerung deutlich senken und zu einer entsprechend höhe-
ren Besteuerung von Arbeitseinkommen führen. Zudem würde dies zu 
einer noch stärkeren unfairen Konkurrenz führen zwischen international 
tätigen Konzernen und nur regional in Deutschland tätigen mittelständi-
schen Unternehmen, die diese Möglichkeiten zur Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung nicht nutzen können. 

 Zum anderen kann man Maßnahmen zur Verringerung von Gewinnver-
kürzung und Gewinnverlagerung ergreifen, so wie sie z.B. von der OECD 
im Rahmen des BEPS-Projekts7 vorgeschlagen wurden und die mittler-
weile auch in Deutschland schrittweise umgesetzt werden. 

                                                     
6 Übrigens hat im Zusammenhang mit Steuergestaltungen der EuGH in verschiedenen Ent-

scheidungen "wholly artificial"- Gestaltungen als rechtswidrig erklärt! 
7 [OECD 2016]; siehe hierzu auch [Jarass/Obermair 2015, Kap. 3.1]. 
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Zukünftig sollten allerdings nur Maßnahmen gegen Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung ergriffen werden, die keine Diskriminierung von im In-
land ansässigen Muttergesellschaften verursachen.8 Im Folgenden wer-
den entsprechende Maßnahmen erläutert, die in einem ersten Schritt von 
Deutschland unilateral ergriffen werden können und ein späteres interna-
tional abgestimmtes Vorgehen (so wie bei der Zinsschranke) erleichtern: 

 Quellensteuern auf alle Zins- und Lizenzzahlungen, im Gegenzug Er-
stattung der im Ausland bezahlten Quellensteuern.  

 Beschränkung des steuerlichen Abzugs von Zins- und Lizenzzahlun-
gen, insbesondere bei Zahlung in Niedrigsteuerländer.  

2 Quellensteuern auf alle Zins- und Lizenzzahlungen 

Viele Länder haben Quellensteuern für Zins- und Lizenzzahlungen einge-
führt9, insbesondere bei Zahlungen an verbundene Unternehmen. Die 
Quellensteuersätze orientieren sich am unteren Rand der Körperschaft-
steuersätze und werden häufig – auch in Deutschland – aufgrund von Dop-
pelbesteuerungsabkommen reduziert, zwischen EU-Mitgliedstaaten, ins-
besondere für verbundene Unternehmen generell auf 0%. 

Fazit: Quellensteuern sind international üblich, aber der Steuersatz wird in 
vielen Doppelbesteuerungsabkommen auf 0% reduziert. 

                                                     
8 Siehe hierzu [Dt. Bundestag 2016, Antworten von Prof. JARASS]. Weitere Reformnotwen-

digkeiten, die in diesem Beitrag nicht weiter thematisiert werden sollen,  resultieren aus 
dem in Deutschland großzügig ermöglichten Aufbau von unbesteuerten Gewinnen ("stille 
Reserven"). Zur europarechtskonformen Sicherung des deutschen Steuersubstrats bei 
Änderung der Rechtsform oder Übertragung oder bei Verlagerung ins Ausland für Wert-
steigerungen sehen die deutschen Steuergesetze höchst komplizierte Maßnahmen vor 
(z.B. § 50i EStG mit laufenden gesetzlichen Änderungen; siehe hierzu [Jarass 2016, S. 
6]). Hier müsste man eigentlich ansetzen, indem man die Nichtbesteuerung von Gewinnen 
deutlich reduziert und die Besteuerung von früher unbesteuerten Gewinnen schrittweise 
nachholt; siehe [Jarass/Obermair 2015, Kap. 5.1 und Kap. 7.1].  

9 Siehe [Jarass 2015, S. 70, Tab. 4.1]. 
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2.1 Quellensteuern werden in der EU-Zins- und Lizenzrichtlinie 
explizit erlaubt 

Die Vorgaben der EU-Richtlinie für Zahlungen von Zinsen und Lizenzge-
bühren zwischen verbundenen Unternehmen10 erlauben den Mitgliedstaa-
ten die Einführung derartiger Quellensteuern, soweit sie bei der verwal-
tungstechnischen Umsetzung der Richtlinie die darin vorgesehenen Vo-
raussetzungen beachten und die nachweislich Berechtigten auf Antrag von 
einer Quellensteuer ausnehmen. Dabei sind insbesondere folgende As-
pekte zu berücksichtigen: 

Sicherstellung einer EU-Einmalbesteuerung 

Die Richtlinie will ausschließlich die Doppelbesteuerung verhindern, aber 
die Einmalbesteuerung in der EU sicherstellen: "Es muss gewährleistet 
sein, dass Einkünfte in Form von Zinsen und Lizenzgebühren einmal in 
einem Mitgliedstaat besteuert werden."11 Im Klartext: Niemand kann unter 
Berufung auf diese EU-Richtlinie die Zahlung der Quellensteuer verwei-
gern, wenn er nicht belegen kann, dass die gezahlten Zinsen und Lizenz-
gebühren zumindest einmal in einem EU-Mitgliedstaat als Zins- und  
Lizenzerträge besteuert werden. 

Mindest-Steuersatz für Einmalbesteuerung?  

Wie hoch der tatsächlich gezahlte Mindest-Steuersatz anzusetzen ist, da-
mit eine Einmalbesteuerung gegeben ist, ist strittig. Bei der Verabschie-
dung der EU-Richtlinie 2003 in der damaligen EU-15 lag der niedrigste 
Körperschaftsteuersatz bei 12,5% (Irland), in 2016 lag er in der EU bei 10% 
(Bulgarien).12 

Allerdings kann der niedrigste EU-Körperschaftsteuersatz nicht das allei-
nige Kriterium sein, da dann bei einer weiteren Reduzierung des Körper-
schaftsteuersatzes in einem EU-Mitgliedstaat auf z.B. 0%13 auch noch – 

                                                     
10 [RL 2003/49/EG]. 
11 [RL 2003/49/EG, Erwägungsgrund 3]. 
12 [BMF 2016, S. 12ff., Übersicht 3]; Estland 0% bei Thesaurierung im Unternehmen. 
13 Das ist mittlerweile leider kein hypothetisches Beispiel mehr: Estland besteuert thesau-

rierte Gewinne mit 0%. 
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rein formal – eine einmalige Besteuerung gegeben wäre. Im Zusammen-
hang mit der gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemes-
sungsgrundlage (GKKB) wurde vom Europäischen Parlament ein Mindest-
Steuersatz von 70% des EU-Durchschnitts vorgeschlagen; daraus würde 
eine untere Grenze von gut 15% resultieren. Nach dem deutschen Außen-
steuergesetz liegt eine Korrekturerfordernis vor, falls die Auslandsbesteu-
erung "um mehr als ein Drittel geringer ist"14 als die deutsche Besteuerung. 
Bezogen auf den Satz der Abgeltungssteuer von 25% ergibt sich eine 
Grenze von wiederum gut 15%. 

Fazit: Bei einer Gesamtsteuerbelastung von unter 10% kann also gesi-
chert davon ausgegangen werden, dass eine Einmalbesteuerung im Sinne 
der EU-Richtlinie nicht mehr gegeben ist und damit auf Zahlungen zwi-
schen verbundenen EU-Unternehmen eine Quellensteuer zulässig ist. 

Mindestbeteiligung 

Die EU-Richtlinie gilt nur für Zahlungen an verbundene Unternehmen mit 
einer Beteiligung ≥ 25%15; dabei kann jedes Mitgliedsland verlangen, dass 
diese Voraussetzung "während eines ununterbrochenen Zeitraums von 
mindestens zwei Jahren"16 erfüllt war. 

Keine automatische Freistellung 

Der Quellensteuerstaat kann vom Antragsteller für jeden einzelnen Kredit- 
oder Lizenzvertrag eine vom Quellenstaat ausgestellte Bestätigung verlan-
gen, dass der Quellenstaat "eine Entscheidung über die Gewährung der 
Befreiung gefällt hat"17. 

Keine Freistellung für Zwischengesellschaften 

Der Empfänger der Zins- und Lizenzzahlungen muss diese "zu eigenen 
Gunsten und nicht nur als Zwischenträger, etwa als Vertreter, Treuhänder 

                                                     
14 § 2 Abs. 2 Nr. 1 AStG. 
15 Bei der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie gilt eine Mindestbeteiligung von 10%. 
16 Art. 1 Abs. 10 RL 2003/49/EG. 
17 Art. 1 Abs. 12 RL 2003/49/EG. 
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oder Bevollmächtigter für eine andere Person"18 erhalten. Diesen Nach-
weis muss führen, wer unter Verweis auf die EU-Richtlinie einen Antrag 
auf Befreiung von der Quellensteuer stellt. Selbst wenn also der endgültig 
Begünstigte nach der EU-Richtlinie nicht der Quellensteuer unterfallen 
würde, könnte sich eine zwischengeschaltete Gesellschaft nicht auf die 
EU-Richtlinie berufen. 

Keine Freistellung bei Steuerumgehung 

Nicht nur bei Steuerhinterziehung und Missbrauch, sondern auch bei Steu-
erumgehung kann jeder Mitgliedstaat die Quellensteuerfreistellung verwei-
gern. Entsprechend plant die Europäische Kommission eine offizielle Klar-
stellung, dass "die Mitgliedsländer Zins- und Lizenzzahlungen im eigenen 
Land besteuern können, falls die Zahlungen nirgendwo sonst in der EU 
effektiv besteuert werden"19. 

Fazit: Generelle Quellensteuern sind EU-rechtlich möglich. Nur Zahlungen 
für Kredit- und Lizenzverträge, die nachweislich berechtigt sind, müssen 
auf Antrag von einer Quellensteuer ausgenommen werden. 

2.2 Umsetzung von Quellensteuern auf  
alle Zins- und Lizenzzahlungen 

Wenn in Deutschland derzeit überhaupt Quellensteuer erhoben wird, ge-
schieht dies in einer völlig unsystematischen Art und Weise. Zudem ist die 
Erstattung von bezahlter Quellensteuer von einer Vielzahl unterschied-
lichster Voraussetzungen abhängig, was zu großen Besteuerungsunsi-
cherheiten und zu erheblichen Anrechnungsüberhängen führt. 

Für die Herstellung von fairen Wettbewerbsbedingungen und zur Siche-
rung des deutschen Steuersubstrats wird vorgeschlagen, zukünftig Quel-
lensteuern auf alle Zins- und Lizenzzahlungen einzuführen und im Gegen-
zug alle im Ausland bezahlten Quellensteuern vom deutschen Fiskus zu 
erstatten: 

                                                     
18 Art. 1 Abs. 4 RL 2003/49/EG. 
19 EU-Kommission, Mitteilung vom 17.06.2015, S. 9. 
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 Zukünftig sollte also jedes Unternehmen auf alle von ihm in Deutschland 
gezahlten und steuerlich als Kosten geltend gemachten Schuldzinsen 
und Lizenzgebühren eine Quellensteuer (z.B. 10%) zahlen.  

 Im Gegenzug sollte jedes Unternehmen vom deutschen Fiskus eine Er-
stattung aller Quellensteuern20 erhalten, die auf seine in Deutschland 
steuerpflichtigen Zins- oder Lizenzerträge im In- oder DBA-Ausland er-
hoben worden sind. Durch eine derartige Quellenbesteuerung kann sys-
tematisch und verwaltungsarm eine Doppelbesteuerung vermieden wer-
den.  

Dabei sollte es nicht erforderlich sein, dass auch andere Länder entspre-
chende Quellensteuern einführen und erstatten. Vielmehr sollte jedes 
Land selbstständig entscheiden können, 

 ob überhaupt das Land Quellensteuer auf Zins- und Lizenzzahlungen 
nach Deutschland erhebt und  

 ob das Land die vom deutschen Kredit- bzw. Lizenznehmer in Deutsch-
land bezahlte Quellensteuer dem in seinem Land ansässigen Kredit- 
bzw. Lizenzgeber erstattet. 

Doppelbesteuerungsabkommen 

Die gültige BMF-Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteuerungsabkom-
men sieht im Bereich der Steuern vom Einkommen und Vermögen nach 
wie vor keine Quellensteuern vor, vielmehr wird angestrebt: "Zinsen und Li-
zenzgebühren, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person als Nutzungsberechtigter 
bezieht, können nur in diesem Staat besteuert werden"21. Hier muss das Bundesfi-
nanzministerium umdenken und seine Verhandlungsgrundlage für Doppel-
besteuerungsabkommen ändern. 

Für die Einführung von Quellensteuern bedarf es einer Änderung der je-
weiligen Doppelbesteuerungsabkommen. Dabei könnte das neue BEPS-
Instrument "Aktion 15: Multilaterale Instrumente zur Umsetzung" hilfreich sein, das 
eine quasi automatische Änderung aller Doppelbesteuerungsabkommen 
ermöglicht. 

                                                     
20 Maximal in Höhe des deutschen Quellensteuersatzes. 
21 [BMF 2013]. 
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2.3 Beispiele 

Die folgenden Beispiele erläutern Umsetzung und Wirkungsweise einer 
derartigen Quellensteuer. Dabei möge der Kredit- bzw. Lizenznehmer (im 
Folgenden als Kunde bezeichnet) dem Kredit- bzw. Lizenzgeber (im Folgenden als 
Lieferant bezeichnet) 100 Euro Zinsen bzw. Lizenzgebühren schulden. 

Fall 1: Deutscher Kunde, ausländischer Lieferant 

Ohne Quellensteuer zahlt der deutsche Kunde an den ausländischen Lie-
feranten 100 Euro.  

Mit Quellensteuer zahlt der deutsche Kunde an den deutschen Fiskus 10 
Euro Quellensteuer und an den ausländischen Lieferanten 90 Euro. 

 Unterfall 1a: Erstattung der deutschen Quellensteuer 

Die in Deutschland vom Kunden gezahlte Quellensteuer von 10 Euro wird 
durch den ausländischen Fiskus an den ausländischen Lieferanten erstat-
tet, der dadurch insgesamt 100 Euro erhält (also genauso viel wie ohne Erhebung 
einer Quellensteuer). 

 Unterfall 1b: KEINE Erstattung der deutschen Quellensteuer 

KEINE Erstattung der deutschen Quellensteuer von 10 Euro durch den 
ausländischen Fiskus an den ausländischen Lieferanten, der daher insge-
samt nur 90 Euro erhält.  

Der ausländische Lieferant wird deshalb versuchen, den ursprünglichen 
Preis von 100 Euro auf 111 Euro zu erhöhen (was seine Wettbewerbsfähigkeit 
vermindert), um so nach Abzug der von seinem Kunden in Deutschland zu 
zahlenden Quellensteuer (nun 11 Euro) netto 100 Euro zu bekommen. 

Der deutsche Kunde wird dann voraussichtlich versuchen, zukünftig Ge-
schäfte mit einem Lieferanten zu machen, dessen Sitzland die in Deutsch-
land zu zahlende Quellensteuer erstattet. Der ausländische Fiskus kommt 
dadurch unter Druck, zukünftig die deutsche Quellensteuer an den in sei-
nem Land ansässigen Lieferanten zu erstatten, um dessen Wettbewerbs-
fähigkeit nicht zu gefährden. 
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Fall 2: Ausländischer Kunde, deutscher Lieferant 

Ohne ausländische Quellensteuer zahlt der ausländische Kunde an den 
deutschen Lieferanten 100 Euro.  

Falls nicht nur Deutschland, sondern auch der ausländische Staat eine 
Quellensteuer (von z.B. 10%) eingeführt hat, zahlt der ausländische Kunde 
an den ausländischen Fiskus 10 Euro Quellensteuer und an den deut-
schen Lieferanten nur 90 Euro. Hier müssen die folgenden zwei Unterfälle 
bezüglich Doppelbesteuerungsabkommen unterschieden werden: 

 Unterfall 2a: Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland 

Der ausländische Staat hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit 
Deutschland. In diesem Fall erstattet der deutsche Fiskus die im Ausland 
vom Kunden bezahlte Quellensteuer in Höhe von (maximal) 10 Euro dem 
deutschen Lieferanten, der dadurch insgesamt 100 Euro erhält (also genauso 
viel wie ohne Erhebung einer Quellensteuer). 

 Unterfall 2b: KEIN Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland 

Der ausländische Staat hat KEIN Doppelbesteuerungsabkommen mit 
Deutschland. Dann wird die vom ausländischen Kunden an den ausländi-
schen Fiskus zu zahlende Quellensteuer von 10 Euro NICHT durch den 
deutschen Fiskus an den deutschen Lieferanten erstattet, der daher ins-
gesamt nur 90 Euro erhält.  

Der deutsche Lieferant wird deshalb (wie im obigen Unterfall 1b der ausländische 
Lieferant) versuchen, seinen Preis von 100 Euro auf 111 Euro zu erhöhen 
(was seine Wettbewerbsfähigkeit vermindert), um so nach Abzug der im Ausland 
von seinem Kunden zu zahlenden Quellensteuer (nun 11 Euro) weiterhin 
netto 100 Euro zu bekommen.  

Der deutsche Lieferant wird zudem versuchen, zukünftig Geschäfte mit ei-
nem Kunden zu machen, dessen Sitzland mit Deutschland ein Doppelbe-
steuerungsabkommen abgeschlossen hat, damit er vom deutschen Fiskus 
die ausländische Quellensteuer erstattet bekommt. Der ausländische Fis-
kus kommt dadurch unter Druck, zukünftig mit Deutschland ein Doppelbe-
steuerungsabkommen abzuschließen, um so die Bezugsquellen seiner 
Firmen nicht zu gefährden. 
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Fall 3: Deutscher Zahler, deutscher Zahlungsempfänger 

Ohne Quellensteuer zahlt der deutsche Kunde an den deutschen Lieferan-
ten 100 Euro. 

Aus europarechtlichen Gründen müssen in- und ausländische Unterneh-
men gleichbehandelt werden. Deshalb muss Deutschland die deutsche 
Quellensteuer auch im Inland einführen, wodurch die Belastungen von 
deutschen Kunden und deutschen Lieferanten wegen der vollständigen Er-
stattung allerdings in jedem Fall unverändert bleiben: 

Nach Einführung der vorgeschlagenen Quellensteuer zahlt der deutsche 
Kunde an den deutschen Fiskus 10 Euro Quellensteuer und an den deut-
schen Lieferanten 90 Euro. Der deutsche Fiskus erstattet die deutsche 
Quellensteuer von 10 Euro dem deutschen Lieferanten, der dadurch ins-
gesamt 100 Euro erhält (also genauso viel wie ohne Erhebung einer Quellensteuer). 

3 Beschränkung des steuerlichen Abzugs 
von Zins- und Lizenzzahlungen 

Die Einführung von Quellensteuern auf alle Zins- und Lizenzzahlungen 
wäre nicht nur ein Königsweg gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverla-
gerung (BEPS), sondern auch zur Verringerung der bestehenden Diskrimi-
nierung von in Deutschland ansässigen Muttergesellschaften gegenüber 
ausländischen Muttergesellschaften. Bis dieser Quellensteuer-Königsweg 
eingeschlagen wird, sollte in einem ersten Schritt eine Beschränkung des 
steuerlichen Abzugs von Zins- und Lizenzzahlungen eingeführt werden, 
insbesondere bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland. 

3.1 Beschränkungen des steuerlichen Abzugs von Zinszahlungen 
sind sowohl in der EU als auch in Deutschland üblich 

Viele Länder haben Beschränkungen des steuerlichen Abzugs von Zins-
zahlungen eingeführt22, insbesondere bei Zahlungen an verbundene Un-
ternehmen. Z.B. hat Österreich hat ab 01.03.2014 Abzugsbeschränkungen 
bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland (Steuersatz < 10%) eingeführt, allerdings 

                                                     
22 Siehe [Jarass 2015, S. 86, Tab. 4.5]. 
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nur bei Zahlungen an verbundene Unternehmen, wodurch die Beschrän-
kung relativ leicht umgehbar ist. Auch der OECD-BEPS-Aktionsplan sieht 
die Möglichkeit von Abzugsbegrenzungen explizit vor. 

Die griechischen Argonauten mussten zwischen den beiden Ungeheuern 
Skylla und Charybdis hindurchsegeln. Ähnlich geht es jedem deutschen 
Reformvorschlag, der steuerliche Abzugsbeschränkungen vorsieht. Aber 
sowohl der Europäische Gerichtshof als auch der deutsche Bundesfinanz-
hof haben explizit Abzugsbeschränkungen für zulässig erklärt.23 

3.2 Zinsschranke gibt es bereits in vielen Ländern, 
Lizenzschranke soll in Deutschland eingeführt werden 

In Deutschland gibt es seit 2008 bereits eine Zinsschranke, die den steu-
erlichen Abzug übermäßig hoher Zinszahlungen beschränkt, und zwar un-
abhängig von der Steuerlast des Empfängers. Nach dem Beispiel 
Deutschland haben mittlerweile viele Länder eine ähnliche Zinsschranke 
eingeführt. Hinzu kommt in Deutschland die gewerbesteuerliche Belastung 
eines Viertels der gezahlten Schuldzinsen, was je nach örtlichem Hebe-
satz zu einer Steuerlast von knapp 2% bis 5% führt. 

Konkrete Umsetzung einer Lizenzschranke in Deutschland geplant 

Die Einführung einer Art Lizenzgebührenschranke wurde bereits 2013 von 
der Bundesregierung explizit angesprochen.24 Beschränkungen des steu-
erlichen Abzugs für Lizenzzahlungen gibt es derzeit in Deutschland aller-
dings nach wie vor nur bei der Gewerbesteuer: Ein Sechzehntel der Li-
zenzzahlungen unterliegt der Gewerbesteuer, was je nach örtlichem He-
besatz zu einer Steuerlast von knapp 0,5% bis gut 1% führt. 

Das Land Hessen hatte schon 2014 eine Bundesratsinitiative zur Abzugs-
beschränkung für gezahlte Lizenzgebühren bei Zahlung in ein Niedrigsteu-
erland angekündigt: "Nach unserem Willen sollen konzerninterne Lizenz- und Patent-
zahlungen ins Ausland nur dann ganz abzugsfähig sein, wenn sie im Empfängerstaat einer 
angemessenen Besteuerung unterliegen. Ansonsten gilt ein (Teil-)abzugsverbot. Durch 

                                                     
23 Siehe [Jarass 2015, S. 86f., Kap. 4.2.1(2)]. 
24 Koalitionsvertrag von CDU/CSU/SPD, S. 65. 
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diese Schranke wäre dann eine Besteuerung in Höhe des deutschen Besteuerungsniveaus 
sichergestellt", erklärte Hessens Finanzminister.25 2015 wurde ein entspre-
chender Antrag in den Bundesrat eingebracht.26 Mittlerweile hat die Fi-
nanzministerkonferenz der Länder beschlossen, entsprechende unilate-
rale Maßnahmen zu unterstützen. 

Diese geplanten Änderungen werden ggf. zu wesentlichen Änderungen in 
der Steuerplanung von Unternehmen führen. Deshalb sollten möglichst 
umgehend die konkreten Auswirkungen für einzelne Unternehmen unter-
sucht werden, gerne zusammen mit dem Autor dieses Beitrags. 

3.3 Vorschlag für die Umsetzung der Beschränkung der  
steuerlichen Abzugsfähigkeit von Zins- und Lizenzzahlungen 

Die Abzugsfähigkeit von Zins- und Lizenzzahlungen, die direkt oder indi-
rekt in Niedrigsteuerländer (z.B. in Patentboxen) fließen, sollte in Abhängigkeit 
vom Steuersatz des Empfängers beschränkt werden (z.B. bei einem Steuersatz 
unter 20%).  

Beispiel: Bei einem Steuersatz des Empfängers von 5% kann der deut-
sche Zahler nur ein Viertel (= 5%/20%) der Zins- und Lizenzzahlungen in 
Deutschland steuerlich als Kosten geltend machen. 

Dabei sollte es auf den tatsächlich bezahlten Steuersatz des durch die 
Zahlung endgültig Begünstigten ankommen, nicht etwa auf den Steuersatz 
des ersten Empfängers der Zahlung, der diese dann, ggf. in Form von steu-
erbegünstigten Transaktionen, an den endgültig Begünstigten weiterleitet. 

Eine Abzugsbeschränkung sollte nur dann beim deutschen Zahler greifen, 
falls er eine derartige Mindestbesteuerung nicht angemessen plausibel 
machen kann. Dabei sollte den Zahler in Deutschland keine unnötig 
schwer zu erfüllende Beweislast treffen. Es geht vielmehr um den ganz 
simplen und im Regelfall leicht zu erkennenden Fall einer systematischen 
Steuervermeidung mittels Gesellschaften, die zwischen den deutschen 

                                                     
25 [Hessen 2014, Maßnahme 1]. 
26 [Hessen 2015]; [Hessen 2015a]. 
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Zahler und den endgültig Begünstigten geschaltet werden, und unter Nut-
zung unterschiedlicher Steuerregime die Steuerbelastung des endgültig 
Begünstigten aus deutscher Sicht unangemessen verringern.  

Die Abzugsbeschränkung sollte umso stärker wirken, je niedriger der je-
weilige ausländische Steuersatz ist. Durch eine derartige Beschränkung 
der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Zins- und Lizenzzahlungen wird ins-
gesamt eine Mindestbesteuerung sichergestellt (hier 20%) und die Steuer-
oasen würden ausgetrocknet. Durch die Einführung von Abzugsbeschrän-
kungen bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland resultiert also ein systemati-
scher Druck auf das Niedrigsteuerland, seine Steuersätze zu erhöhen. 

Doppelbesteuerungsabkommen 

Änderungen an Doppelbesteuerungsabkommen sind für die Einführung 
genereller Abzugsbeschränkungen nicht erforderlich. Das ist ein entschei-
dender Vorteil gegenüber Quellensteuern, die, wie erläutert, vielfach Än-
derungen der geltenden Doppelbesteuerungsabkommen erfordern. 

Doppelbesteuerungen durch Abzugsbeschränkungen können deutlich ver-
ringert werden, wenn die nicht zum Abzug zugelassenen Zahlungen zu-
künftig nicht mehr als Zinsen oder Lizenzgebühren qualifiziert werden, 
sondern als Dividenden, die dann häufig beim Empfänger steuerfrei sind. 
Dadurch würde Deutschland in jedem Fall die Quellensteuer bekommen, 
der Lieferant im anderen Staat wäre dann in der Lage, seine Erträge als 
Dividende steuerfrei zu stellen. 

3.4 Verwaltungsarme Umsetzung durch ein Verzeichnis von 
geprüften Zahlungsempfängern 

Laut einer internationalen Steuerberaterin seien "Regelungen, die inländische 
Steuerfolgen von ausländischem Steuerrecht abhängig machen, nur schwer praktikabel. 
Sie schaffen Rechtsunsicherheit, aufwendigen Prüfungs- und Dokumentationsaufwand 
und erfordern zudem ein Verständnis fremder Steuersysteme. Nach meinen Erfahrungen 
(z.B. beim Korrespondenzprinzip der verdeckten Einlage) lässt sich dies in der Praxis kaum 
mit vertretbarem Aufwand umsetzen."27 

                                                     
27 So eine Fachanwältin für Steuerrecht in einer Email an den Autor. 



Deutsche Muttergesellschaften stärken, Steueroasen austrocknen 17 

Der Gesetzgeber sollte deshalb auch bei der Abzugsbegrenzung Verfah-
ren schaffen, die klare Regeln und Vertrauensschutz beinhalten und ein-
fach umsetzbar sind. In der Umsatzsteuer z.B. besteht das Problem, dass 
der Steuerpflichtige in bestimmten Fällen wissen muss, ob sein Vertrags-
partner ein Unternehmer ist oder nicht (z.B. Übergang der Steuerschuldnerschaft 
bei sonstigen Leistungen, Vorsteuerabzug aus einer Eingangsrechnung). Der Staat hat 
darauf mit der Einführung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern für 
alle Unternehmer reagiert, deren Gültigkeit man online überprüfen kann.  

Zur Verwaltungsvereinfachung sollte die deutsche Finanzverwaltung (ähn-
lich wie bei der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) ein Verzeichnis von geprüften 
Zahlungsempfängern anbieten, bei denen der Betriebsausgabenabzug 
ohne weitere Prüfung gesichert wäre.28 

3.5 Exkurs: Beschränkungen durch die deutsche Gewerbesteuer 
erweitern 

Die deutsche Gewerbesteuer erfüllt mit ihrem Territorialprinzip die OECD-
BEPS-Forderung, Steuern dort zu erheben, wo die wirtschaftlichen Aktivi-
täten stattfinden und die Erträge erwirtschaftet wurden: Sie beschränkt, 
unabhängig vom Zahlungsempfänger, die steuerliche Abzugsfähigkeit auf 
3/4 der Zinszahlungen und auf 15/16 der Lizenzzahlungen; dabei sind 
Zins- und Lizenzzahlungen von insgesamt 0,1 Mio. Euro in jedem Fall steu-
erlich abzugsfähig. 

Alle erhaltenen Zinsen und Lizenzgebühren sind allerdings voll gewerbe-
steuerpflichtig, was zu einer systematischen Doppelbesteuerung führt, 
falls beide Seiten gewerbesteuerpflichtig sind.  

Umsetzung der Beschränkung 

Zukünftig sollten Zins- und Lizenzzahlungen bei der Gewerbesteuer gar 
nicht mehr abziehbar sein und im Gegenzug zur Vermeidung von Doppel-
besteuerungen alle Zins- und Lizenzerträge gewerbesteuerfrei gestellt 
werden.  

                                                     
28 [Jarass/Obermair 2015, Kap. 4.2.2(2), S. 90f.. Die Idee stammt von Steuerberater Dr. R. 

Pinkernell, Bonn, der nach seinen Angaben Abzugsbeschränkungen allerdings generell 
sehr skeptisch gegenübersteht. 
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4 Steueraufkommen 

Zukünftig werden ohne energische Gegenmaßnahmen immer mehr multi-
nationale Unternehmen ganz legal ihre Gewinne nirgends mehr versteu-
ern, weder im Quellenstaat Deutschland noch in irgendeinem ausländi-
schen Empfängerland. Wenn hier nicht gegengesteuert wird, steht zu be-
fürchten, dass Deutschland immer weniger Steuereinnahmen aus diesem 
Bereich bekommt und schon bald noch viel stärker als bisher massive Auf-
kommensverluste erleidet. Zudem würden auch immer mehr Arbeitsplätze 
wegen des deutschen Steuersystems ins Ausland vertrieben werden.  

Quellensteuer 

Warum wurden bisher in Deutschland derartige Quellensteuern nicht ein-
geführt? Das deutsche Bundesfinanzministerium will derzeit Quellensteu-
ern auf alle Zins- und Lizenzzahlungen (noch?) nicht einführen, weil unter 
Berücksichtigung der dann im Gegenzug in Deutschland zu erstattenden 
ausländischen Quellensteuern netto Aufkommensverluste befürchtet wer-
den. 

Detaillierte Abschätzungen29 auf der Basis von ZEW-Berechnungen haben 
in 2015 ergeben, dass Deutschland durch die Einführung einer Quellen-
steuer auf alle Zins- und Lizenzzahlungen in Höhe von 10% und voller Er-
stattung von im In- oder Ausland bezahlter Quellensteuer mittelfristig ein 
deutliches Mehraufkommen von über 4 Mrd. Euro pro Jahr erreichen 
würde. 

Abzugsbeschränkung 

Detaillierte Abschätzungen auf der Basis von ZEW-Berechnungen haben 
in 2015 ergeben, dass Deutschland durch die Einführung einer Abzugsbe-
schränkung von Schuldzinsen und Lizenzgebühren bei Zahlung in ein 
Niedrigsteuerland mittelfristig ein deutliches Mehraufkommen von über 2 
Mrd. Euro pro Jahr erreichen würde. 

                                                     
29 Zum Steueraufkommen von Quellensteuer und Abzugsbeschränkungen siehe [Ja-

rass/Obermair 2015, S. 113, Kap. 4.4.3(2)]. 
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5 Fazit 

Zukünftig werden ohne energische Gegenmaßnahmen ganz legal immer 
mehr in Deutschland erwirtschaftete Erträge nirgends mehr versteuert wer-
den, weder im Quellenstaat Deutschland noch in irgendeinem ausländi-
schen Empfängerland. Zudem werden immer mehr Arbeitsplätze ins Aus-
land vertrieben, insbesondere wegen des künstlichen Aufbaus von in Nied-
rigsteuerländern angesiedelten Zwischengesellschaften und Kapitalver-
waltungen. 

Die bisher in Deutschland praktizierten Maßnahmen gegen Gewinnverkür-
zung und Gewinnverlagerung benachteiligen aber systematisch die in 
Deutschland ansässigen Muttergesellschaften gegenüber im Ausland an-
sässigen Muttergesellschaften. 

Quellensteuern und Abzugsbeschränkungen sind, wie gezeigt, internatio-
nal üblich und sowohl nach EU-Recht als auch nach deutschem Recht zu-
lässig und weisen eine Reihe von Vorteilen auf: 

 Bei beiden Reformvorschlägen würde nur belastet, wer Gewinnverkür-
zung und Gewinnverlagerung nutzt.  

 Steuervermeider würden zukünftig systematisch zur Steuerzahlung her-
angezogen.  

 Der Großteil der derzeitigen deutschen Sonderregeln gegen Gewinnver-
kürzung und Gewinnverlagerung könnte entfallen, insbesondere im Be-
reich des deutschen Außensteuergesetzes. 

 Die systematische steuerliche Benachteiligung der in Deutschland an-
sässigen deutschen Muttergesellschaften gegenüber ausländischen 
Muttergesellschaften würde deutlich vermindert.  

 Die durch eine Verlagerung ins Ausland erreichbaren Steuervorteile wür-
den deutlich verringert.  

 Die Konkurrenzfähigkeit aller deutschen Unternehmen würde gegenüber 
ihren ausländischen Konkurrenten verbessert.  
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 Andere Staaten würden angeregt, zu ihrem jeweiligen Vorteil ähnliche 
Maßnahmen einzuführen, wodurch schrittweise eine internationale Ab-
stimmung erreicht werden könnte. 
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